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Creative Commons Lizenzen 
Creative Commons Lizenzen sind freie Standardlizenzen, mit denen Urheber_innen der 
Öffentlichkeit auf einfache Weise Nutzungsrechte an ihrem Werk einräumen können. Die Non-
Profit-Organisation Creative Commons bietet 6 unterschiedliche Lizenzen an. Sie können 
diese nach dem Baukasten-Prinzip zusammenstellen. Eine Übersicht und kurze Erläuterung zu 
den einzelnen Lizenzen finden Sie unter: UZH - Universitätsbibliothek Zürich - Creative 
Commons Lizenzen 
 
Empfehlungen Open Access 
Als Open Access Standard, mithin als ‘echte’ Open-Access Lizenzen, gelten bei digitalen 
Editionen nur CC-0, CC-BY und CC-BY-SA. Der Zusatz NC (Non Commercial) etwa schränkt 
die Nachnutzbarkeit bereits so stark ein, dass nicht mehr von «Open Access 
Publikationen/Daten» gesprochen werden kann. Diese Auslegung entspricht auch den 
Grundsätzen des SNF, der für jede Einschränkung der Nutzungsrechte, die über CC-BY 
hinausgeht, eine Begründung erwartet. Wir empfehlen deshalb, wenn immer möglich die 
Verwendung von CC-BY.  
 
Rechtliche Grundlagen (Schweiz)  

• Creative Commons Lizenzen können grundsätzlich nur für Objekte vergeben werden, 
bei denen ein eigenes Urheberrecht geltend gemacht werden kann.  

• Mit CC-Lizenzen werden lediglich Nutzungsrechte erteilt. Das Urheberrecht bleibt 
durch die Vergabe von CC-Lizenzen in jedem Fall unangetastet. 

• Auf Scans von gemeinfreien Werken entsteht meist kein neues Urheberrecht. 
Voraussetzung für die Entstehung eines Urheberrechtes in der Schweiz ist, dass ein 
Bild ein dreidimensionales Objekt wiedergibt (sog. Lichtbildschutz). Ist bei einem 
Faksimile beispielsweise auch das Buch als Objekt sichtbar, so ist diese Bedingung für 
das Urheberrecht erfüllt. Auf Scans von einzelnen Seiten (unabhängig davon, wie 
aufwändig und qualitativ hochstehend diese sind) entsteht jedoch in der Schweiz kein 
Urheberrecht.  

• Gemeinfrei ist ein Werk dann, wenn die Urheberin oder der Urheber seit mindestens 70 
Jahren verstorben ist. Für Lichtbilder ohne künstlerischen Wert (Lichtbildschutz) gilt ein 
Urheberrecht von 50 Jahren nach Entstehung des Bildes.  

• Bei Transkriptionen ist die Frage des Urheberrechts schwieriger zu beantworten. Als 
rechtliches Kriterium für die Entstehung eines Urheberrechtes ist ein kreativer Akt 
geltend zu machen. Als Faustregel gilt: Gibt es für eine Transkription nur eine richtige 
Lösung, so ist dieses Kriterium nicht erfüllt und es entsteht kein Urheberrecht. Besteht 
bei der Transkription jedoch Interpretationsspielraum, dann kann auch beim 
Transkribieren ein Urheberrecht entstehen.  

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://www.creativecommons.org/
https://www.ub.uzh.ch/de/wissenschaftlich-arbeiten/Rechtliche-Aspekte/creative-commons.html
https://www.ub.uzh.ch/de/wissenschaftlich-arbeiten/Rechtliche-Aspekte/creative-commons.html
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Praktische Umsetzung (best practice)1 
Folgende Punkte können bei der praktischen Umsetzung hilfreich sein:  
 

 
• Die Nutzungsrechte sollten auf einen Blick bei allen entsprechenden Inhalten einer 

digitalen Edition sichtbar sein. Vielfach sind die Lizenzen nur etwa im Impressum 
aufgeführt, was zwar möglich ist, die komfortable Nachnutzung aber erschweren kann. 

• An allen Stellen, an denen in einer digitalen Edition Daten bezogen werden können 
(Download), sollten die Nutzungsrechte ebenfalls sichtbar sein. 

• Damit die Nennung einer CC-Lizenz rechtsverbindlichen Charakter hat, muss immer eine 
URL zum ausführlichen Lizenztext angegeben werden,  

o z.B. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ für CC BY 
• Damit die Lizenz für Daten geeignet ist, muss mindestens auf Version 4.0 verwiesen 

werden. Dies ist die derzeit aktuelle Version. 
• Zur schnelleren visuellen Erfassbarkeit empfehlen wir die zusätzliche Verwendung der 

CC Badges oder Symbole.2  
• Eine differenzierte Aufschlüsselung der CC-Lizenzen für die einzelnen Komponenten 

erhöht die Transparenz zusätzlich (siehe z.B. Kurzbeschreibung der Lizenzen der 
Bestandteile von Musil Online (onb.ac.at)) 
 

 Weitere nützliche Informationen erhalten Sie hier: Wie funktionierts - Creative Commons  

 
 

 
1 Checklist Icon von Freepik, https://www.flaticon.com/free-icons/checklist. 
2 Vgl. https://creativecommons.org/about/downloads/; https://creativecommons.org/2020/03/18/the-unicode-standard-now-
includes-cc-license-symbols/; https://wordpress.org/plugins/creative-commons/. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://edition.onb.ac.at/musil/o:mus.red-licences/methods/sdef:TEI/get
https://edition.onb.ac.at/musil/o:mus.red-licences/methods/sdef:TEI/get
http://www.creativecommons.ch/wie-funktionierts/#cc_lizenzen
https://www.flaticon.com/free-icons/checklist
https://creativecommons.org/about/downloads/
https://creativecommons.org/2020/03/18/the-unicode-standard-now-includes-cc-license-symbols/
https://creativecommons.org/2020/03/18/the-unicode-standard-now-includes-cc-license-symbols/

